
  

 

  
 

2 Europäisches Wasserrecht 

2.1 Wasser-Rahmen-Richtlinie (WRRL) 
Wasser ist keine übliche Handelsware, sondern ein ererbtes Gut, das geschützt, verteidigt und 
entsprechend behandelt werden muss. Ziele der Wasser-Rahmen-Richtlinie (RL 2000/60/EG) sind 
die Erhaltung und die Verbesserung der aquatischen Umwelt in der Gemeinschaft, wobei der 
Schwerpunkt auf der Güte der betreffenden Gewässer liegt. Die mengenmäßige Überwachung 
spielt bei dem Versuch, eine angemessene Wassergüte zu gewährleisten, eine zusätzliche Rolle, 
so dass im Hinblick auf das Ziel einer angemessenen Güte auch Maßnahmen in Bezug auf die 
Wassermenge erlassen werden sollten. 
 
Es werden allgemeine Grundsätze benötigt, um Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur Verbesse-
rung des Gewässerschutzes in der Gemeinschaft hinsichtlich der Wassermenge und -güte zu ko-
ordinieren, einen nachhaltigen Wassergebrauch zu fördern, einen Beitrag zur Lösung der grenz-
überschreitenden Wasserprobleme zu leisten, aquatische Ökosysteme und die direkt von ihnen 
abhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete zu schützen und das Nutzungspotenzial der 
Gewässer der Gemeinschaft zu erhalten und zu entwickeln. Diese Richtlinie soll dazu beitragen, 
dass die Einleitung gefährlicher Stoffe in Wasser schrittweise verringert wird. 
 
Es sollten gemeinsame Begriffsbestimmungen zur Beschreibung des Zustandes von Gewässern 
sowohl im Hinblick auf die Güte als auch - soweit für den Umweltschutz von Belang - auf die Men-
ge festgelegt werden. Umweltziele sollen sicherstellen, dass sich die Oberflächengewässer und 
das Grundwasser in der gesamten Gemeinschaft in einem guten Zustand befinden und eine Ver-
schlechterung des Zustands der Gewässer auf Gemeinschaftsebene verhindert wird. Eine gute 
Wasserqualität sichert die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser. 
 
Die Mitgliedstaaten sollten bestrebt sein, einen zumindest guten Zustand ihrer Gewässer zu errei-
chen, indem sie unter Berücksichtigung vorhandener Anforderungen auf Gemeinschaftsebene die 
erforderlichen Maßnahmen im Rahmen integrierter Maßnahmenprogramme festlegen und in die 
Praxis umsetzen. Wenn sich ein Gewässer bereits in einem guten Zustand befindet, sollte dieser 
bewahrt bleiben. In Bezug auf Grundwasser sollten nicht nur die Anforderungen für einen guten 
Zustand erfüllt, sondern auch alle signifikanten und anhaltenden Trends einer Steigerung der Kon-
zentration von Schadstoffen ermittelt und umgekehrt werden. 
 
Oberflächengewässer und Grundwasserkörper sind prinzipiell erneuerbare natürliche Ressourcen. 
Aufgrund der natürlichen zeitlichen Verzögerung bei der Bildung und der Erneuerung von Grund-
wasserressourcen sind frühzeitige Maßnahmen und eine beständige langfristige Planung von 
Schutzmaßnahmen nötig, um einen guten Zustand des Grundwassers zu gewährleisten. Bei der 
Erstellung eines Zeitplans für Maßnahmen zur Erreichung eines guten Zustands des Grundwas-
sers sowie zur Umkehrung aller signifikanten und anhaltenden Trends einer Steigerung der Kon-
zentration von Schadstoffen im Grundwasser sollte dieser natürliche Verzögerungseffekt berück-
sichtigt werden. 
 
Zum Zwecke des Umweltschutzes müssen die qualitativen und quantitativen Aspekte sowohl bei 
Oberflächengewässern als auch bei Grundwässern stärker integriert werden, wobei die natürlichen 
Fließbedingungen von Wasser innerhalb des hydrologischen Kreislaufs zu berücksichtigen sind. 
 
Es ist erforderlich, eine Analyse der Merkmale eines Einzugsgebiets und der Auswirkungen 
menschlicher Tätigkeiten sowie eine wirtschaftliche Analyse des Wassergebrauchs zu erstellen. 
Die Entwicklung des Gewässerzustands in der gesamten Gemeinschaft sollte von den Mitglied-
staaten auf systematische und vergleichbare Weise überwacht werden. Die Mitgliedstaaten brau-
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chen diese Informationen, um auf einer soliden Grundlage Maßnahmenprogramme entwickeln zu 
können. Die Mitgliedstaaten sollten die zur Trinkwasserentnahme genutzten Gewässer ausweisen 
und die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch sicherstellen. 
 
Die Auswirkungen von Verschmutzungsunfällen müssen vermieden oder verringert werden. Das 
Maßnahmenprogramm sollte entsprechende Vorkehrungen umfassen. Zur Vermeidung und Ver-
minderung der Verschmutzung sollte die gemeinschaftliche Wasserpolitik auf einem kombinierten 
Konzept beruhen, d.h. sowohl Begrenzung der Verschmutzung an der Quelle durch die Vorgabe 
von Emissionsgrenzwerten als auch Festlegung von Umweltqualitätsnormen. 
 
Ferner sollten im Hinblick auf die Wassermenge allgemeine Prinzipien für die Wasserentnahme 
und die Aufstauung festgelegt werden, um die ökologische Nachhaltigkeit für die betroffenen Was-
sersysteme zu sichern. 
 
Im Gemeinschaftsrecht sollten für bestimmte Schadstoffgruppen oder -familien gemeinsame Um-
weltqualitätsnormen und Emissionsgrenzwerte als Mindestanforderungen festgelegt werden. Für 
die Verabschiedung solcher Normen auf Gemeinschaftsebene sind entsprechende Bestimmungen 
zu erlassen. 
 
Die Wasserverschmutzung durch Einleitungen, Emissionen oder Verluste prioritärer gefährlicher 
Stoffe muss beendet oder schrittweise eingestellt werden. Das Europäische Parlament und der Rat 
sollten auf Vorschlag der Kommission festlegen, für welche Stoffe prioritär Maßnahmen zu ergrei-
fen sind und welche spezifischen Maßnahmen gegen die Wasserverschmutzung durch solche 
Stoffe getroffen werden müssen, wobei alle bedeutenden Verschmutzungsquellen zu berücksichti-
gen und das Niveau und die Kombination von Begrenzungen unter dem Gesichtspunkt der Kos-
tenwirksamkeit und der Verhältnismäßigkeit zu ermitteln sind. 
 
Die Bestimmung prioritärer gefährlicher Stoffe sollte dem Grundsatz der Vorsorge Rechnung tra-
gen und sich insbesondere auf die Bestimmung von potenziell negativen Auswirkungen des Er-
zeugnisses und auf eine wissenschaftliche Bewertung des Risikos stützen. Die Mitgliedstaaten 
sollten Maßnahmen ergreifen, um die Verschmutzung von Oberflächenwasser durch prioritäre 
Stoffe zu beseitigen und die Verschmutzung durch andere Stoffe, die sonst das Erreichen der für 
die Oberflächenwasserkörper festgelegten Ziele durch die Mitgliedstaaten verhindern würden, 
schrittweise zu verringern. 
 
Das Endziel dieser Richtlinie besteht darin, die Eliminierung prioritärer gefährlicher Stoffe zu errei-
chen und dazu beizutragen, dass in der Meeresumwelt für natürlich vorkommende Stoffe Konzen-
trationen in der Nähe der Hintergrundwerte erreicht werden. 
 
 
Ziel (Art. 1) 
 
Ziel dieser Richtlinie ist die Schaffung eines Ordnungsrahmens für den Schutz der Binnenoberflä-
chengewässer, der Übergangsgewässer, der Küstengewässer und des Grundwassers zwecks: 
 
 Vermeidung einer weiteren Verschlechterung sowie Schutz und Verbesserung des Zustands 

der aquatischen Ökosysteme und der direkt von ihnen abhängenden Landökosysteme und 
Feuchtgebiete im Hinblick auf deren Wasserhaushalt, 

 Förderung einer nachhaltigen Wassernutzung auf der Grundlage eines langfristigen Schutzes 
der vorhandenen Ressourcen, 

 Anstrebens eines stärkeren Schutzes und einer Verbesserung der aquatischen Umwelt, unter 
anderem durch spezifische Maßnahmen zur schrittweisen Reduzierung von Einleitungen, 
Emissionen und Verlusten von prioritären Stoffen und durch die Beendigung oder schrittweise 
Einstellung von Einleitungen, Emissionen und Verlusten von prioritären gefährlichen Stoffen, 
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 Sicherstellung einer schrittweisen Reduzierung der Verschmutzung des Grundwassers und 
Verhinderung seiner weiteren Verschmutzung und 

 Beitrag zur Minderung der Auswirkungen von Überschwemmungen und Dürren, 
 
womit beigetragen werden soll: 
 
 zu einer ausreichenden Versorgung mit Oberflächen- und Grundwasser guter Qualität, wie es 

für eine nachhaltige, ausgewogene und gerechte Wassernutzung erforderlich ist, 
 zu einer wesentlichen Reduzierung der Grundwasserverschmutzung, 
 zum Schutz der Hoheitsgewässer und der Meeresgewässer, 
 zur Verwirklichung der Ziele der einschlägigen internationalen Übereinkommen einschließlich 

derjenigen, die auf die Vermeidung und Beseitigung der Verschmutzung der Meeresumwelt 
abzielen, durch Gemeinschaftsmaßnahmen zur Beendigung oder schrittweisen Einstellung von 
Einleitungen, Emissionen oder Verlusten von prioritären gefährlichen Stoffen, und zwar mit 
dem Endziel, in der Meeresumwelt für natürlich anfallende Stoffe Konzentrationen in der Nähe 
der Hintergrundwerte und für anthropogene synthetische Stoffe Konzentrationen nahe Null zu 
erreichen. 

 
 
Begriffsbestimmungen (Art. 2) 
 
Im Sinne der Wasser-Rahmen-Richtlinie gelten folgende Begriffsbestimmungen: 
 
 „Oberflächengewässer": die Binnengewässer mit Ausnahme des Grundwassers sowie die 

Übergangsgewässer und Küstengewässer, wobei im Hinblick auf den chemischen Zustand 
ausnahmsweise auch die Hoheitsgewässer eingeschlossen sind, 

 
 „Grundwasser": alles unterirdische Wasser in der Sättigungszone, das in unmittelbarer Be-

rührung mit dem Boden oder dem Untergrund steht, 
 
 „Binnengewässer": alle an der Erdoberfläche stehenden oder fließenden Gewässer sowie 

alles Grundwasser auf der landwärtigen Seite der Basislinie, von der aus die Breite der Ho-
heitsgewässer gemessen wird, 

 
 „Fluss": ein Binnengewässer, das größtenteils an der Erdoberfläche fließt, teilweise aber auch 

unterirdisch fließen kann, 
 
 „See": ein stehendes Binnenoberflächengewässer, 

 
 „Übergangsgewässer": die Oberflächenwasserkörper in der Nähe von Flussmündungen, die 

aufgrund ihrer Nähe zu den Küstengewässern einen gewissen Salzgehalt aufweisen, aber im 
Wesentlichen von Süßwasserströmungen beeinflusst werden, 

 
 „Küstengewässer": die Oberflächengewässer auf der landwärtigen Seite einer Linie, auf der 

sich jeder Punkt eine Seemeile seewärts vom nächsten Punkt der Basislinie befindet, von der 
aus die Breite der Hoheitsgewässer gemessen wird, gegebenenfalls bis zur äußeren Grenze 
eines Übergangsgewässers, 

 
 „künstlicher Wasserkörper": ein von Menschenhand geschaffener Oberflächenwasserkör-

per, 
 
 „erheblich veränderter Wasserkörper": ein Oberflächenwasserkörper, der durch physikali-

sche Veränderungen durch den Menschen in seinem Wesen erheblich verändert wurde, 
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 „Oberflächenwasserkörper": ein einheitlicher und bedeutender Abschnitt eines Oberflächen-
gewässers, z.B. ein See, ein Speicherbecken, ein Strom, Fluss oder Kanal, ein Teil eines 
Stroms, Flusses oder Kanals, ein Übergangsgewässer oder ein Küstengewässerstreifen, 

 
 „Grundwasserleiter": eine unter der Oberfläche liegende Schicht oder Schichten von Felsen 

oder anderen geologischen Formationen mit hinreichender Porosität und Permeabilität, so 
dass entweder ein nennenswerter Grundwasserstrom oder die Entnahme erheblicher Grund-
wassermengen möglich ist, 

 
 „Grundwasserkörper": ein abgegrenztes Grundwasservolumen innerhalb eines oder mehre-

rer Grundwasserleiter, 
 
 „Einzugsgebiet": ein Gebiet, aus welchem über Ströme, Flüsse und möglicherweise Seen der 

gesamte Oberflächenabfluss an einer einzigen Flussmündung, einem Ästuar oder Delta ins 
Meer gelangt, 

 
 „Teileinzugsgebiet": ein Gebiet, aus welchem über Ströme, Flüsse und möglicherweise Seen 

der gesamte Oberflächenabfluss an einem bestimmten Punkt in einen Wasserlauf (normaler-
weise einen See oder einen Zusammenfluss von Flüssen) gelangt, 

 
 „Flussgebietseinheit": ein als Haupteinheit für die Bewirtschaftung von Einzugsgebieten fest-

gelegtes Land- oder Meeresgebiet, das aus einem oder mehreren benachbarten Einzugsgebie-
ten und den ihnen zugeordneten Grundwässern und Küstengewässern besteht, 

 
 „Zustand des Oberflächengewässers": die allgemeine Bezeichnung für den Zustand eines 

Oberflächenwasserkörpers auf der Grundlage des jeweils schlechteren Wertes für den ökologi-
schen und den chemischen Zustand, 

 
 „guter Zustand des Oberflächengewässers": der Zustand eines Oberflächenwasserkörpers, 

der sich in einem zumindest „guten" ökologischen und chemischen Zustand befindet, 
 
 „Zustand des Grundwassers": die allgemeine Bezeichnung für den Zustand eines Grund-

wasserkörpers auf der Grundlage des jeweils schlechteren Wertes für den mengenmäßigen 
und den chemischen Zustand, 

 
 „guter Zustand des Grundwassers": der Zustand eines Grundwasserkörpers, der sich in 

einem zumindest „guten“ mengenmäßigen und chemischen Zustand befindet, 
 
 „ökologischer Zustand": die Qualität von Struktur und Funktionsfähigkeit aquatischer, in Ver-

bindung mit Oberflächengewässern stehender Ökosysteme gemäß der Einstufung nach An-
hang V der Wasser-Rahmen-Richtlinie, 

 
 „guter ökologischer Zustand": der Zustand eines entsprechenden Oberflächenwasserkör-

pers gemäß der Einstufung nach Anhang V der Wasser-Rahmen-Richtlinie, 
 
 „gutes ökologisches Potenzial": der Zustand eines erheblich veränderten oder künstlichen 

Wasserkörpers, der nach den einschlägigen Bestimmungen des Anhangs V entsprechend ein-
gestuft wurde, 

 
 „guter chemischer Zustand eines Oberflächengewässers": der chemische Zustand, der 

zur Erreichung der Umweltziele für Oberflächengewässer erforderlich ist, das heißt der chemi-
sche Zustand, den ein Oberflächenwasserkörper erreicht hat, in dem kein Schadstoff in einer 
höheren Konzentration als den Umweltqualitätsnormen vorkommt, 
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 „guter chemischer Zustand des Grundwassers": der chemische Zustand eines Grundwas-
serkörpers, 

 
 „verfügbare Grundwasserressource": die langfristige mittlere jährliche Neubildung des 

Grundwasserkörpers abzüglich des langfristigen jährlichen Abflusses, der erforderlich ist, damit 
die genannten ökologischen Qualitätsziele für die mit ihm in Verbindung stehenden Oberflä-
chengewässer erreicht werden und damit jede signifikante Verschlechterung des ökologischen 
Zustands dieser Gewässer und jede signifikante Schädigung der mit ihnen in Verbindung ste-
henden Landökosysteme vermieden wird, 

 
 „gefährliche Stoffe": Stoffe oder Gruppen von Stoffen, die toxisch, persistent und bioakkumu-

lierbar sind, und sonstige Stoffe oder Gruppen von Stoffen, die in ähnlichem Maße Anlass zu 
Besorgnis geben, 

 
 „prioritäre Stoffe": Beispiele gemäß Anhang X: 

- Anthracen, 
- Atrazin, 
- Benzol, 
- bromierte Diphenylether, 
- Pentabromdiphenylether, 
- Cadmium und Cadmiumverbindungen, 
- 1,2-Dichlorethan, 
- Dichlormethan, 
- Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP), 
- Hexachlorbenzol, 
- Hexachlorbutadien, 
- Hexachlorcyclohexan, 
- Blei und Bleiverbindungen, 
- Quecksilber und Quecksilberverbindungen, 
- Naphthalin, 
- Nickel und Nickelverbindungen, 
- Nonylphenol, 
- Pentachlorbenzol, 
- Pentachlorphenol, 
- Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe, 
- Tributylzinnverbindungen, 
- Trichlorbenzole, 
- Trichlormethan (Chloroform), 

 
 „Schadstoff": jeder Stoff, der zu einer Verschmutzung führen kann, insbesondere folgende 

Stoffe: 
- organohalogene Verbindungen und Stoffe, die im Wasser derartige Verbindungen bilden 

können, 
- organische Phosphorverbindungen, 
- organische Zinnverbindungen, 
- Stoffe und Zubereitungen oder deren Abbauprodukte, deren karzinogene oder mutagene 

Eigenschaften bzw. steroidogene, thyreoide, reproduktive oder andere Funktionen des en-
dokrinen Systems beeinträchtigenden Eigenschaften im oder durch das Wasser erwiesen 
sind, 

- persistente Kohlenwasserstoffe sowie persistente und bioakkumulierende organische toxi-
sche Stoffe, 

- Zyanide, 
- Metall und Metallverbindungen, 
- Arsen und Arsenverbindungen, 
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- Biozide und Pflanzenschutzmittel, 
- Schwebstoffe, 
- Stoffe, die zur Eutrophierung beitragen (insbesondere Nitrate und Phosphate), 
- Stoffe mit nachhaltigem Einfluss auf die Sauerstoffbilanz (und die anhand von Parametern 

wie BSB, CSB, usw. gemessen werden können), 
 
 „Umweltqualitätsnorm": die Konzentration eines bestimmten Schadstoffs oder einer be-

stimmten Schadstoffgruppe, die in Wasser, Sedimenten oder Biota aus Gründen des Gesund-
heits- und Umweltschutzes nicht überschritten werden darf, 

 
 „Wasserdienstleistungen": alle Dienstleistungen, die für Haushalte, öffentliche Einrichtungen 

oder wirtschaftliche Tätigkeiten jeder Art Folgendes zur Verfügung stellen: 
- Entnahme, Aufstauung, Speicherung, Behandlung und Verteilung von Oberflächen- oder 

Grundwasser, 
- Anlagen für die Sammlung und Behandlung von Abwasser, die anschließend in Oberflä-

chengewässer einleiten, 
 
 „Emissionsgrenzwert": die im Verhältnis zu bestimmten spezifischen Parametern ausge-

drückte Masse, die Konzentration und/oder das Niveau einer Emission, die in einem oder meh-
reren Zeiträumen nicht überschritten werden dürfen. Die Emissionsgrenzwerte können auch für 
bestimmte Gruppen, Familien oder Kategorien von Stoffen festgelegt werden. Die Emissions-
grenzwerte für Stoffe gelten normalerweise an dem Punkt, an dem die Emissionen die Anlage 
verlassen, wobei eine etwaige Verdünnung bei der Festsetzung der Grenzwerte nicht berück-
sichtigt wird. Bei der indirekten Einleitung in das Wasser kann die Wirkung einer Kläranlage bei 
der Festsetzung der Emissionsgrenzwerte der Anlage berücksichtigt werden, sofern ein insge-
samt gleichwertiges Umweltschutzniveau sichergestellt wird und es nicht zu einer höheren Be-
lastung der Umwelt kommt, 

 
 „Emissionsbegrenzung": Begrenzungen, die auf eine spezifische Beschränkung von Emissi-

onen, beispielsweise die Einhaltung von Emissionsgrenzwerten, oder auf sonstige Beschrän-
kungen oder Auflagen hinsichtlich der Wirkung, der Natur oder sonstiger Merkmale von Emis-
sionen oder emissionsbeeinflussenden Betriebsbedingungen abzielen. 

 
 
Umweltziele (Art. 4) 
 
In Bezug auf die Umsetzung der in den Bewirtschaftungsplänen für die Einzugsgebiete festgeleg-
ten Maßnahmenprogramme gilt Folgendes: 
 
 bei Oberflächengewässern: 

- die Mitgliedstaaten führen die notwendigen Maßnahmen durch, um eine Verschlechterung 
des Zustands aller Oberflächenwasserkörper zu verhindern, 

- die Mitgliedstaaten schützen, verbessern und sanieren alle Oberflächenwasserkörper mit 
dem Ziel, einen guten Zustand der Oberflächengewässer zu erreichen, 

- die Mitgliedstaaten schützen und verbessern alle künstlichen und erheblich veränderten 
Wasserkörper mit dem Ziel, ein gutes ökologisches Potenzial und einen guten chemischen 
Zustand der Oberflächengewässer zu erreichen, 

- die Mitgliedstaaten führen die notwendigen Maßnahmen durch mit dem Ziel, die Ver-
schmutzung durch prioritäre Stoffe schrittweise zu reduzieren und die Einleitungen, Emissi-
onen und Verluste prioritärer gefährlicher Stoffe zu beenden oder schrittweise einzustellen, 
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 bei Grundwasser: 
- die Mitgliedstaaten führen die erforderlichen Maßnahmen durch, um die Einleitung von 

Schadstoffen in das Grundwasser zu verhindern oder zu begrenzen und eine Verschlechte-
rung des Zustands aller Grundwasserkörper zu verhindern, 

- die Mitgliedstaaten schützen, verbessern und sanieren alle Grundwasserkörper und ge-
währleisten ein Gleichgewicht zwischen Grundwasserentnahme und -neubildung mit dem 
Ziel, einen guten Zustand des Grundwassers zu erreichen, 

- die Mitgliedstaaten führen die erforderlichen Maßnahmen durch, um alle signifikanten und 
anhaltenden Trends einer Steigerung der Konzentration von Schadstoffen aufgrund der 
Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten umzukehren und so die Verschmutzung des 
Grundwassers schrittweise zu reduzieren. 

 
Die Mitgliedstaaten können einen Oberflächenwasserkörper als künstlich oder erheblich verändert 
einstufen, wenn: 
 
 die zum Erreichen eines guten ökologischen Zustands erforderlichen Änderungen der hydro-

morphologischen Merkmale dieses Körpers signifikante negative Auswirkungen hätten auf: 
- die Umwelt im weiteren Sinne, 
- die Schifffahrt, einschließlich Hafenanlagen, oder die Freizeitnutzung, 
- die Tätigkeiten, zu deren Zweck das Wasser gespeichert wird, wie Trinkwasserversorgung, 

Stromerzeugung oder Bewässerung, 
- die Wasserregulierung, den Schutz vor Überflutungen, die Landentwässerung, oder 
- andere ebenso wichtige nachhaltige Entwicklungstätigkeiten des Menschen, 

 
 die nutzbringenden Ziele, denen die künstlichen oder veränderten Merkmale des Wasserkör-

pers dienen, aus Gründen der technischen Durchführbarkeit oder aufgrund unverhältnismäßi-
ger Kosten nicht in sinnvoller Weise durch andere Mittel erreicht werden können, die eine we-
sentlich bessere Umweltoption darstellen. Diese Einstufung und deren Gründe sind im erfor-
derlichen Bewirtschaftungsplan für das Einzugsgebiet im Einzelnen darzulegen und alle sechs 
Jahre zu überprüfen. 

 
Die Mitgliedstaaten können sich für bestimmte Wasserkörper die Verwirklichung weniger strenger 
Umweltziele als gefordert vornehmen, wenn sie durch menschliche Tätigkeiten so beeinträchtigt 
sind oder ihre natürlichen Gegebenheiten so beschaffen sind, dass das Erreichen dieser Ziele in 
der Praxis nicht möglich oder unverhältnismäßig teuer wäre, und die folgenden Bedingungen alle 
erfüllt sind: 
 
 Die ökologischen und sozioökonomischen Erfordernisse, denen solche menschlichen Tätigkei-

ten dienen, können nicht durch andere Mittel erreicht werden, die eine wesentlich bessere und 
nicht mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbundene Umweltoption darstellen. 

 
 Die Mitgliedstaaten tragen Sorge dafür, dass: 

- im Hinblick auf Oberflächengewässer unter Berücksichtigung der Auswirkungen, die infolge 
der Art der menschlichen Tätigkeiten oder der Verschmutzung nach vernünftigem Ermes-
sen nicht hätten vermieden werden können, der bestmögliche ökologische und chemische 
Zustand erreicht wird, 

- im Hinblick auf das Grundwasser unter Berücksichtigung der Auswirkungen, die infolge der 
Art der menschlichen Tätigkeiten oder der Verschmutzung nach vernünftigem Ermessen 
nicht hätten vermieden werden können, die geringstmöglichen Veränderungen des guten 
Grundwasserzustands erfolgen. 

 
 Es erfolgt keine weitere Verschlechterung des Zustands des betreffenden Wasserkörpers. 
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 Die weniger strengen Umweltziele und die Gründe hierfür werden im Bewirtschaftungsplan für 
das Einzugsgebiet im Einzelnen dargelegt, und diese Ziele werden alle sechs Jahre überprüft. 

 
Eine vorübergehende Verschlechterung des Zustands von Wasserkörpern verstößt nicht gegen die 
Anforderungen dieser Richtlinie, wenn sie durch aus natürlichen Ursachen herrührende oder durch 
höhere Gewalt bedingte Umstände, die außergewöhnlich sind oder nach vernünftiger Einschät-
zung nicht vorhersehbar waren, insbesondere starke Überschwemmungen oder lang anhaltende 
Dürren, oder durch Umstände bedingt sind, die durch nach vernünftiger Einschätzung nicht vor-
hersehbare Unfälle entstanden sind, und wenn sämtliche nachstehenden Bedingungen erfüllt sind: 
 
 Es werden alle praktikablen Vorkehrungen getroffen, um eine weitere Verschlechterung des 

Zustands zu verhindern und um die Verwirklichung der Ziele in anderen, nicht von diesen Um-
ständen betroffenen Wasserkörpern nicht zu gefährden. 

 In dem Bewirtschaftungsplan für das Einzugsgebiet wird festgehalten, unter welchen Bedin-
gungen solche Umstände, die außergewöhnlich sind oder nach vernünftiger Einschätzung 
nicht vorhersehbar waren, geltend gemacht werden können und welche Indikatoren hierbei zu 
verwenden sind. 

 Die Maßnahmen, die unter solchen außergewöhnlichen Umständen zu ergreifen sind, sind in 
dem Maßnahmenprogramm aufgeführt und gefährden nicht die Wiederherstellung des Zu-
stands des Wasserkörpers, wenn die außergewöhnlichen Umstände vorüber sind. 

 Die Auswirkungen von Umständen, die außergewöhnlich sind oder nach vernünftiger Einschät-
zung nicht vorhersehbar waren, werden jährlich überprüft, und es werden alle praktikablen 
Maßnahmen ergriffen, um den Zustand, den der Wasserkörper hatte, bevor er von solchen 
Umständen betroffen wurde, so bald wie nach vernünftiger Einschätzung möglich wiederherzu-
stellen. 

 
Die Mitgliedstaaten verstoßen nicht gegen diese Richtlinie, wenn: 
 
 das Nichterreichen eines guten Grundwasserzustandes, eines guten ökologischen Zustands 

oder gegebenenfalls eines guten ökologischen Potenzials oder das Nichtverhindern einer Ver-
schlechterung des Zustands eines Oberflächen- oder Grundwasserkörpers die Folge von neu-
en Änderungen der physischen Eigenschaften eines Oberflächenwasserkörpers oder von Än-
derungen des Pegels von Grundwasserkörpern ist, oder 

 das Nichtverhindern einer Verschlechterung von einem sehr guten zu einem guten Zustand 
eines Oberflächenwasserkörpers die Folge einer neuen nachhaltigen Entwicklungstätigkeit des 
Menschen ist 

 
und die folgenden Bedingungen alle erfüllt sind: 
 
 es werden alle praktikablen Vorkehrungen getroffen, um die negativen Auswirkungen auf den 

Zustand des Wasserkörpers zu mindern, 
 die Gründe für die Änderungen werden im Bewirtschaftungsplan für das Einzugsgebiet im Ein-

zelnen dargelegt, und die Ziele werden alle sechs Jahre überprüft, 
 die Gründe für die Änderungen sind von übergeordnetem öffentlichem Interesse und/oder der 

Nutzen, den die Verwirklichung der Ziele für die Umwelt und die Gesellschaft hat, wird übertrof-
fen durch den Nutzen der neuen Änderungen für die menschliche Gesundheit, die Erhaltung 
der Sicherheit der Menschen oder die nachhaltige Entwicklung, und 

 die nutzbringenden Ziele, denen diese Änderungen des Wasserkörpers dienen sollen, können 
aus Gründen der technischen Durchführbarkeit oder aufgrund unverhältnismäßiger Kosten 
nicht durch andere Mittel, die eine wesentlich bessere Umweltoption darstellen, erreicht wer-
den. 
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Merkmale der Flussgebietseinheit, Überprüfung der Umweltauswirkungen mensch-
licher Tätigkeiten und wirtschaftliche Analyse der Wassernutzung (Art. 5) 
 
Jeder Mitgliedstaat sorgt dafür, dass für jede Flussgebietseinheit oder für den in sein Hoheitsgebiet 
fallenden Teil einer internationalen Flussgebietseinheit: 
 
 eine Analyse ihrer Merkmale, 
 eine Überprüfung der Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten auf den Zustand der Oberflä-

chengewässer und des Grundwassers und 
 eine wirtschaftliche Analyse der Wassernutzung 

 
entsprechend den technischen Spezifikationen gemäß den Anhängen II und III der Wasser-
Rahmen-Richtlinie durchgeführt und spätestens vier Jahre nach dem 22.12.2000 abgeschlossen 
werden. Die Analysen und Überprüfungen werden spätestens 13 Jahre nach dem 22.12.2000 und 
danach alle sechs Jahre überprüft und gegebenenfalls aktualisiert. 
 
 
Verzeichnis der Schutzgebiete (Art. 6) 
 
Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass ein Verzeichnis oder mehrere Verzeichnisse aller Gebiete 
innerhalb der einzelnen Flussgebietseinheiten erstellt wird bzw. erstellt werden, für die gemäß den 
spezifischen gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften zum Schutz der Oberflächengewässer und 
des Grundwassers oder zur Erhaltung von unmittelbar vom Wasser abhängigen Lebensräumen 
und Arten ein besonderer Schutzbedarf festgestellt wurde. Das Verzeichnis bzw. die Verzeichnisse 
der Schutzgebiete wird bzw. werden für jede Flussgebietseinheit regelmäßig überarbeitet und ak-
tualisiert. 
 
 
Gewässer für die Entnahme von Trinkwasser (Art. 7) 
 
Die Mitgliedstaaten ermitteln in jeder Flussgebietseinheit: 
 
 alle Wasserkörper, die für die Entnahme von Wasser für den menschlichen Verbrauch genutzt 

werden und die durchschnittlich mehr als 10 m³ täglich liefern oder mehr als 50 Personen be-
dienen, und 

 die für eine solche künftige Nutzung bestimmten Wasserkörper. 
 
Die Mitgliedstaaten überwachen die Wasserkörper, die durchschnittlich mehr als 100 m³ täglich 
liefern. 
 
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass jeder Wasserkörper die Anforderungen für Oberflächen-
wasserkörper, einschließlich der 16 auf Gemeinschaftsebene festgelegten Qualitätsnormen, er-
reicht, und dass das gewonnene Wasser unter Berücksichtigung des angewandten Wasseraufbe-
reitungsverfahrens und gemäß dem Gemeinschaftsrecht auch die Anforderungen der Trinkwasser-
Richtlinie erfüllt. 
 
Die Mitgliedstaaten sorgen für den erforderlichen Schutz der ermittelten Wasserkörper, um eine 
Verschlechterung ihrer Qualität zu verhindern und so den für die Gewinnung von Trinkwasser er-
forderlichen Umfang der Aufbereitung zu verringern. Die Mitgliedstaaten können Schutzgebiete für 
diese Wasserkörper festlegen. 
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Überwachung des Zustands des Oberflächengewässers, des Zustands  
des Grundwassers und der Schutzgebiete (Art. 8) 
 
Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Programme zur Überwachung des Zustands der Gewässer 
aufgestellt werden, damit ein zusammenhängender und umfassender Überblick über den Zustand 
der Gewässer in jeder Flussgebietseinheit gewonnen wird; dabei gilt Folgendes: 
 
 bei Oberflächengewässern umfassen diese Programme: 

- die Menge und den Wasserstand oder die Durchflussgeschwindigkeit, soweit sie für den 
ökologischen und chemischen Zustand und das ökologische Potenzial von Bedeutung sind, 
sowie 

- den ökologischen und chemischen Zustand und das ökologische Potenzial, 
 
 bei Grundwasserkörpern umfassen diese Programme die Überwachung des chemischen und 

des mengenmäßigen Zustands. 
 
 
Kombinierter Ansatz für Punktquellen und diffuse Quellen (Art. 10) 
 
Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass alle Einleitungen in Oberflächengewässer begrenzt werden. 
 
Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass: 
 
 die Emissionsbegrenzung auf der Grundlage der besten verfügbaren Technologien oder 
 die einschlägigen Emissionsgrenzwerte oder 
 bei diffusen Auswirkungen die Begrenzungen, die gegebenenfalls die beste verfügbare Um-

weltpraxis einschließen 
 
festgelegt und/oder durchgeführt werden. 
 
 
Maßnahmenprogramm (Art. 11) 
 
Jedes Maßnahmenprogramm enthält die „grundlegenden" Maßnahmen und gegebenenfalls „er-
gänzende" Maßnahmen. 
 
„Grundlegende Maßnahmen" sind die zu erfüllenden Mindestanforderungen und beinhalten: 
 
 Begrenzungen der Entnahme von Oberflächensüßwasser und Grundwasser sowie der Auf-

stauung von Oberflächensüßwasser, einschließlich eines oder mehrerer Register der Wasser-
entnahmen und einer Vorschrift über die vorherige Genehmigung der Entnahme und der Auf-
stauung. Diese Begrenzungen werden regelmäßig überprüft und gegebenenfalls aktualisiert. 
Die Mitgliedstaaten können Entnahmen oder Aufstauungen, die keine signifikanten Auswirkun-
gen auf den Wasserzustand haben, von diesen Begrenzungen freistellen, 
 

 Begrenzungen, einschließlich des Erfordernisses einer vorherigen Genehmigung von künstli-
chen Anreicherungen oder Auffüllungen von Grundwasserkörpern. Das verwendete Wasser 
kann aus Oberflächengewässern oder Grundwasser stammen, sofern die Nutzung der Quelle 
nicht die Verwirklichung der Umweltziele gefährdet, die für die Quelle oder den angereicherten 
oder vergrößerten Grundwasserkörper festgesetzt wurden. Diese Begrenzungen sind regel-
mäßig zu überprüfen und gegebenenfalls zu aktualisieren, 
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